
el  F e

Sie enthält1St ZU mindesten Ausdrucksweise unglücklich und iırreführend
Gottesbegriff der der Philosophie unNnserer Zeıit ıhr Gegenstück hat bei

arl Jaspers”® uch Heideggers Fehl Gottes oder die Verborgenheit des Se1ins
ENTISPCINSCH erwandten Zeiterlebnis Und viele denkende Menschen pflich-
ten ihnen be1i Hat sich der Gang der Dıinge unserer Epoche solchen
Trauerspiel verwickelt solchen Dunkelheit daß die Sterne Gottes NUur

noch tahlem Zwielicht leuchten, undeutlich un unbestimmt?
Dıie Philosophie un Geschichtsphilosophie der Gegenwart rufen geradezu nach

He un überzeugend gesprochenen Antwort AUuUs der Tiefe der christlichen
Exıistenz. Meineckes Geschichtsbetrachtungen siınd Versuche, Vorstufen, die auf-
fordern, weiterzugehen und nıcht bei ıhnen stehen bleiben.

Zum Bıld der christlichen Parte1ı
Wllı Geiger

Auf der Tagung der Katholischen Akademie Bayern ber Liberalismus und
Christentum habe ich dem Thema Kultur und Staat versucht das Wesen

katholischen Kulturpolitik darzustellen, daraus CIN1SC Prinzıpien katholi-
scher Kulturpolitik entwickelt un Folgerungen für CIN1SC aktuelle Sachbereiche
5CZORCNH Ich 11 das diesem Zusammenhang nıcht wıederholen. Es steht aber
unausgesprochen auch hınter den folgenden Ausführungen

Das Gespräch des katholischen Christen mM1t Parteı, die sich MItt Betonung
christlich n  ‘9 scheint INILr notwendigerweise CIN1ISC Grade ntitimer g—.
führt werden INUuSsSsSen als andere Gespräch das heißt diesem Zusammen-
hang eindringender und anspruchsvoller.

Eıne politische Parte1 treibt icht NUur Kulturpolitik iındem S1C S1C' dıe Pflege
kultureller Sachbereiche bemüht S1e 1STt auch ihrerseits C1iNe der menschlichen Schöp-
fungen, die den weıitfen Bereich des Kulturellen gehören un deshalb Gegenstand
kultureller und kulturpolitischer Überlegungen sein können und serın INUSSCH. [ )a-
Von Von der christlichen Parteıi als Objekt kulturpolitischer Vorstellungen des
Christen — werde ıch andeln.

Vgl Aazu Friedrich Existenzphilosophie und Religion heı arl Jaspers ı Gregorianum Vol XXXV,
— y Rom 1954, 206
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Dıie kafhélische Soziallehre ist beileibe icht NUur, WIC gél%agentlich ängehommén
wiırd, eine Unterweisung der Kiırche ber die rechte Ordnung für den wirtschaf-
tenden Menschen und für die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Volkes. Die katho-
lische Soziallehre-befafßt sıch mi1t den gesellschaftlichen Verhältnissen schlechthin
und versteht darunter die Fülle der realen Bedingungen, enen der Mensch
1n seiner Ganzheit als kreatürliches, geist1ges un sittliches Wesen 1n der önl ca
ten Gemeinschaft lebt. Dazu gehören auch — und 1n Eerstcier Linıe die geistigen Be-
mühungen, Anstrengungen un Leistungen des Menschen, seine kulturellen Taten
und Entartungen, mögen s$1e auf dem Gebiete der Wissenschaft, der Okonomie,
der Politik USW, lıegen, INnas CS sıch geistige Entwicklungen, kulturelle
Strömungen oder institutionelle Verfestigungen VvVon ein1ger Dauer, W1e bei-
spielsweise die rechtliche Ordnung eines Volkes oder die vielfältigen politi-
schen und so71alen Gebilde handeln, mittels derer diese Ordnung funktioniert. Die
katholische Soziallehre umgreift also auch den Bereich der Kultur 1in diesem weıten
Sınn „Mater et. Magiıstra“ beispielsweise spricht ausdrücklich Von den „Küultu-
rellen Bereichen“ un von der „rechten Gestaltung der gesellschaftlichen Ord-
nung“ un rechnet AZu ıcht zuletzt die politische Ordnung, der der
Mensch lebt. Sıe nımmt, SOWeIlt S1€e Frat der mi{fbilligt, SOWEeIt sıe Maßstäbe auf-
stellt, Forderungen erhebt und urteilt, auch die polıtischen Parteien und kulturelle
Erscheinungen als Objekte ihrgr Würdigu-pg ıcht Aaus,

Um MIt einer Selbstverständlichkeit beginnen, die VOrLr Jahren och keines-
WCBS eine Selbstverständlichkeit WAafTr: Dıie katholische Sozijallehre toleriert iıcht
DUr die Demokratie als Staatsform un die politischen Parteiıen als Miıttel iıhrer
Verwirklichung, S1e hält die politischen Parteien nicht NUr für eine vertretbare Er-
scheinung 1m politischen Leben eiınes Volkes,; sondern bejaht un bewertet beide
Demokratie und Parteıen als eLWAas Positives. Mehr noch, s1e hält wen1gstens
Se1it 1US XJ Demokratie und politische Partejen für die politische Organısa-
t10ONSWEISE, die den gegenwärtigen 7ivilisatorischen Verhältnissen 1ın den modernen
Staaten des estens besten entspricht. Das 1St eın „Zugeständnis“, 1St eın
Nachgeben, eın Sich-widerwillig-schicken 1n eine unvermeıidliche Entwicklung;
6S 1St mMIit Siıcherheit ein Fortschritt der kirchlichen Lehre, der ıcht mehr rückgän-
Z1g gemacht werden annn Allerdings 1St die Kirche realistischer und ebensnaher
als die weltlichen Mıssıonare der Demokratie, die sS$1e unbesehen den eben politisch
selbständig yewordenen Völkern Afrikas und Asıens aufdrängen wollen und da-
mıt, WwW1e beispielsweise das Fiasko 1m Kongo beweist, nıchts weıter erreichen als
die Zerstörung gewachsener Ordnungen den Preis Von Unzufriedenheit, UUn
ruhen, okaler Machtwillkür un Interventionen vVvon ußen.

Politische Parteıen 1M modernen Staat sınd notwendig „partes” innerhalb des
polıtisch geeinten un 1mM Staate rechtlich verfaßten Volkes. S16 sınd Zusammen-
schlüsse un Gruppierungen eines 'Teils der wahlberechtigten Bevölkerung, der sich
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Zum Bild der christlichen Parte:

YeeC1InNT weiß der SCMCINSAMCN Verfolgung gleicher Interessen der gleicher Ideale
die als grundlegend für das Gemeinschaftsleben empfunden werden. Das Ja ZULF

politischen Parteı bedeutet also Ce1in Ja Mehrheit miteinander konkurrie-
render Parteıen. Die SI6 Staatspartel, die Einheitspartel, 1ST demnach prinzıpielle
Aufhebung un Verleugnung partejenstaatlichen Demokratie. Unverträglich
mMIt der Demokratie un der Anerkennung politischer Parteien 11STt aber auch, da{ß
sıch GE der verschiedenen Parteien, un se1l S1iEe noch zroß un einflußreich, MmMIt
dem Staat identifiziert der den Anspruch erhebt. allein das wahre Wohl des Staa-
tes Auge haben un maßgeben für die anderen bestimmen, W 45 die (ze-
meinschaftsordnung ertordert. Insotern bleibt 6112 unauthebbarer Unterschied
der Kompetenz poliıtischen Parte1ı und der Kompetenz VO  a} iıhrem Ver-
Lrauen getragenen Regierung, die als Staatsorgan innerhalb ıhrer Zuständigkeiten
die für alle Bürger verbindlichen Entscheidungen Staate trifit Dieser Unter-
schied muß auch der Staatspraxıs dauernd sichtbar bleiben

All 1es galt Aauıch für G christliche Partei Sıe 1St legıtım WIEC jede andere poli-
tische Parteı. S1e 1ST Jeg1tim aber auch 1Ur innerhalb der eben für alle Parteıen
gedeuteten Grenzen Ihr gegenüber 1ST och C1iNeE zusätzliche Klarstellung
Es ann 7zwischen ıhr und der Kirche keine Identifizierung geben. Und das bedeu-
tet Cin Mehrtaches: 1e 11IST zunächst eın verlängerter Arm der Kirche Das zilt
zunächst Sanz offenkundiger Weiıse WwWenn InNnan autf die „Kiırche“ als die
Stiftung Christi als die Gemeinschaft der Gläubigen MItTt Christus, dem aupt
un auf ıhre übernatürliche Aufgabe der Verkündung der Frohbotschaft abhebt.
Insotern sınd Kirche und Parteı ınkommensurable Größen; die politische Parteı
reicht INIT iıhrer Aufgabe S1IC Ma$s sıch strecken, sovıel S1I1C ll den Bereich der

verstandenen Kirche überhaupt iıcht hıneıin S1C 1ST für die übernatürliche Kuf-
yabe der Kirche ein absolut untauglıches Mittel ber auch der Kirche verstanden
als ıhre sichtbaren Autoritäten, die siıch Predigt und Unterweisung beispiels-

ınnerhal der Bundesrepubliık. Deutschland konkreten gesellschafts-,
wiıirtschafts- un kulturpolitischen Fragen Außern, steht die christliche Parte1 N 16-

mals als „verlängerter Arm  € ZUrFr Verfügung; S1ekann ıcht 7An Interessenvertre-
tung der Kirche politischen RKRaum Anspruch2werden Das bedeu-
LEL aber Die Kirche annn siıch ıhrer unmittelbar weder bedienen als Miıtte]l
den politischen Raum hineinwirken können, noch annn S16 Ansprüche S1C,
die Parteı, stellen, die diese erfüllen hätte Insoweıit hängt alles davon aAb ob
die der Parteı handelnden Christen und ob die für diese Parte1 optierenden Bur-
SCr kraft ıhres Glaubens oder auf rund iıhrer Überzeugungen VO  z sıch ARN)

CIHCNECL Verantwortung für die Lehre der Kirche SOWEIT S1C sıch auf das gyesellschaft-
lıche Leben bezieht eintreten und das danach Geftforderte verwirklichen trachten.

Es 1ST deshalb nıcht C1iN 1Ur taktisches Gebot der Klugheit sondern C1NE vie]
yrundsätzlichere Entscheidung der kırchlichen UOrgane, WECNN S1IC S1C}  h Erfüllung
ihrer Hirtenpflicht be] Empfehlungen und Mahnungen ZUur Erfüllung der Wahl-
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pflicht darauf beschränken, das Gewı1ssen iıhrer Gläubigen schärtfen un darautf
dringen, Abgeordnete wählen, die Gewähr dafür bieten, daß S1C die Gebote

des Naturrechts un die Forderungen der katholischen Soziallehre nehmen
un: dafür eintretifen. Das 111 verstanden werden, WI1C e ZESART 1ST un iıcht
anders.

Aus der Sicht der cQhristlichen Partei und für ıhre Stellung bedeutet 1ese Distan-
ZIELUN 7wiıschen Kirche un Parteı: Sıe ann ıcht dadurch arakterisiert werden
und be] redlicher Beurteilung auch nıcht ı den Verdacht geraten, dafß S16 Ab-
hängigkeit stünde VO  3 kirchlichen Stellen, unbeschadet dessen, da{fßß S1C W 1e jede
Parte1 Einflüssen der verschiedensten Art ausgeseLzt 1ST und damiıt MnNnsSCh un
nde fertig werden mu{ Die christliche Partel mufß siıch aber auch davor hüten,
auf Ci1HE Wahlhilfe der Kirche spekulieren oder 1 ıhren Außerungen den An-
schein erwecken, als könne SiO sich für ıhr konkretes Handeln den Bürgern
gegenüber autf die Autorität der Kirche beruten. Dıie christliche Partei, die CS

diesem Punkt ann 1Ur werben, iınsbesondere Chrısten für siıch und
tfür ıhr Programm WINNCH, indem S1Ie dartut dafß ıhre konkreten Entscheidun-
SCH re politischen Ziele ihre Wege un ıhre Methoden übereinstimmen INIT den
Forderungen der christlichen Siıttenlehre der der katholischen Soziallehre. Und
selbst das 1ST besehen, flr die Regel och anspruchsvoll tormuliert Meiıst
ßT siıch NUur argumenteren, da{fß S1IC,; die christliche Parteı, ihre Arbeit ausgerichtet
habe den Grundsätzen des christlichen Sıttengesetzes der der katholischen
Soziallehre und da{fß S1C ihren konkreten Entscheidungen, ıhren VWegen un
Methoden nıchts das Naturrecht und nichts die Forderungen der katho-
ıschen Soziallehre habe, sondern bestrebt WAar, die Verhältnisse nach dem
Maß Sıttengesetzes bessern.

Ich habe bisher, das Prinzipielle herauszuheben, vereinfacht un kurz VOINl

der Parteı gesprochen Was 1ST enn die politische Parte1i? Der Parteiführer? Der
Parteivorstand? Dıi1e Fraktion? Die Delegiertenversammlung? Idhe Funktionäre?
Die Mitglieder? Dıe Wäiähler der WwWEeN1gSTENS die Stammwähler, die „iıhrer Par-
te1 das politische Zuhause besitzen? Das Parteiprogramm? Der Parteiapparat? Dıie
Parteiaktionen? Zur soziologischen Wirklichkeit der Parteı gehört 1es alles, aber

VWeıise, die 65 ausschließt, ein für allemal oder auch NUr für bestimm-
ten Augenblick die Bedeutung und den Einfluß dieser Elemente X1e-
D: Das macht die polıtische Parteı ihrer Wirklichkeit schwer faßbar.
Gewi( x1bt CS offizielle Beschlüsse un Entscheidungen der zuständigen Parte1i-
BreCM1CN, die siıch die Parteı zurechnen lassen muß un auf die INa  w} S1IC festlegen
ann. ber das Leben der politischen Parteı erschöpft sıch ıJa nıcht ı solchen
offiziellen Kundgebungen. Der Schwerpunkt liegt-auch iınnerhalb Parteı 1ı
den Einflüssen einzelner derGruppen, 1 dem taktischen Spiel hınter
den Kulissen, der Attitüde der Prominenten, den oratorıschen Leistungen der
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Abgeordnetenund Funktionäre, ı iıhrenKommentaren 1 der Parteipresse bishın
den gezielten Indiskretionen, eren Motivierung unklar bleibt, nd ı ıhrer

täglichen politischen Arbeit. Aus dem Zusammenklang all dieser Stimmen un:
RStrömungen un Einflüsse und Tatsachen 1äßt sich wenn mMan das Ganze längere

Zeıt hındurch beobachtet, CE1iNe Dominante heraushören und MI CIN1SCI Sicherheit
9W 65 Geıistes die Partei wirklich ıISTs W 45 S1C ernsthaft anstrebt, welche rund-

und Maxımen ı Wahrheit die große Linıe ıhrer Politik bestimmen. Es bleibt
da gleichwohl noch weltier Raum für das VO  3 den Parteien beliebte Trickspiel
eiNe unangenehme Affäre VO  3 sıch abzuschütteln, indem iINnan S1C als die prıvate P

Angelegenheit einzelnen ausgibt VOTL dem Forum diesen, VOrLr dem
eren Forum Abgeordneten der CISCHCNH Fraktion als für die Parte1ı nıcht
reprasen TAaLLV der bedeutungslos hinzustellen, die Außerungen Prominenten,
wenn n  1, einmal verharmlosen, das andere Mal geschickt interpretieren,
fein ach der Melodie: 1€ Parte1 hat niemals falsch gemacht“ Immerhin,
auch das sollte Grenzen haben So WEeITL darf 6S ıcht kommen, daß die Parte1
ıcht mehr ylaubhaft dementieren kann, dafß bestimmten Augenblick die
Palatine versuchten, iıhrem C1ISCNEN Vorteıil ihren Parteiführer un Kanzler stol-
PErn lassen. Und Wenn C111 Zeitungsverleger öffentlich den Mittelpunkt
Skandals gerat, C1n Verleger, dessen Presse die Politik bestimmten Parteı

und der siıch der Freundschaft mancher Prominenten dieser Parteı
rühmt dann ı1ST es ’ NUr verlautbaren, der Verleger gyehöre der Parte1
ıcht a annn 1ST CII schneidendes Wort der Trennung tallıg un ein vernehm-
lıches Sichlösen Eıne DParteı 1STt W16e irgendeine andere dagegen
gefelit, daß ıhr dieser der Irrtum ZU Opfer £511t sich der Wahl

Worte und Miıttel vergreift entgleist sich mit SeE1INECIMN Verhalten Wıiıder-
spruch den von der Parteı vVe: Grundsätzen; für eiNeEe Parteı, die

aut S1C} hält; zibt esS ber Grenzen der Rücksichtnahme un des wohlwollen-
den Verständnisses, derer VOo  w} ıhr angeEMECSSCHNC Reaktion W eIi-

den dart.
He diese Unsicherheiten, Schwierigkeiten, Beschwernisse und Schwächen, die

ZU iıld politischen Parteı gehören, teilt die christliche Partei M1 allen -
deren Parteien. Man dart füglıch nıcht arten, dafß K 6S diesen Dıingen leich-
TEr der schwerer hätte als die übrigen Parteien. Eine andere Sache ı1STt 6S allerdings,
daß 5S1C, die christliche Partei, damit rechnen muß, daß die Oftentlichkeit autf eNnt-

sprechende organge ıhrem ager empfindlicher als be1 den übrigen
Parteıien. Der ıiNneIrec Grund dafür liegt 1 dem anspruchsvollen Namen, eiINeEe christ-
liche Parte1ı sSC1InNn.

VWas rechtfertigt eigentlich dieses Selbstverständnis der Parteı,; eine christliche
Parteıi se1n? Offenbar, 05 zunächst einmal summarisch 9 NUr der
Nachweis ihres unablässıgen Bemühens un Strebens, sıch ıhrem Gesamtverhal-
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ten un ihren un ıhrer Vertreter und Sprecher konkreten AÄußerungen, poliıtı-
schen Entscheidungen un Zielsetzungen den christlichen Grundsätzen en-

tıeren, 5S1C; diese Grundsätze als obersten Ma(ßstab ıhres Verhaltens und des Ver-
haltens ihrer kleinen un großen Exponenten anzuerkennen derart, da{ß S1C jeden-
talls iıhnen nıemals zuwıiderhandelt. Und das oilt ıcht Eerst un 11UL für die förm-
lıchen Entscheidungen der Parteı, der Parteiorgane der Parteifraktıon, die C1iNn

Stück der Tagespolitik oder der großen Politik snd das muß auch un schon für
die parteunternen Auseinandersetzungen, für die Ofentlichkeitsarbeit des christ-
liıchen Politikers, für die Methoden, die Wahl der Mittel un des eges gyelten, die
JENEC politischen Entscheidungen vorbereiten und herbeitühren sollen.

111 versuchen, W as eine Parteı ı der Sıcht des Christen christlichen
Parteı macht noch deutlicher umschreiben Es scheint 1988088 ıcht ZENUSCH, JEeENEC
christlichen Grundsätze denen sıch die Parte1 111 1nnn

christlichen Gedankenguts verstehen das CIn  € UST: das allgemeine
Wertverständnis des abendländischen Menschen un deshalb Von allen der jeden-
falls VO  e der überwiegenden Mehrheit unseres Volkes als Teil unNserecs gesellschaft-
lıchen un!: kulturellen Standards akzeptiert wird Respekt VOLr christlichen Grund-
Satzen dieser Art haben un für ıhre Beachtung eEINZUTLFeTEN, das annn heute
MIT Fug auch die soz1aldemokratische Parteı der die iberale Parteı für sich An-
spruch nehmen. Wenn N ıcht mehr WAarCc, W as die christliche Parteı auszeichnet
läge der 'Tat der Inanspruchnahme des Tıtels „christliche Parteı ıch wil  1
nıcht SaApcNh, eC1INE Diffamierung der anderen Parteıen, aber jedenfalls eine sachlich
nıcht gerechtfertigte Heraushebung dieser Parte1 gegenüber den anderen Parteien
Jene christlichen Grundsätze die der Christ VOIN christlichen Parteı dli-

OE siınd die Wahrheiten SC111C5 Bekenntnisses, sınd die Gewissen verpflichten-
den Gebote und Verbote, Forderungen und Ma(ßstäbe sSseiINeEer Kirche, SOWEILT S1C das
vesellschaftliche Leben un die Gestaltung SC1INEer rechten Ordnung berühren und
beeinflussen Daran der Chrıst erklärt CiINe christliche Parteı sıch

wollen, vVon daher erklärt S1C ıhre Ma{(stäbe un Wertungen neh-
TG wollen, dagegen erklärt S1C keinestalls verstoßen wollen, auf diese Ma-

erklärt S1e auch ıhre Abgeordneten, Funktionäre us  A festlegen wollen
darauf, erkliärt S1C schließlich, sol] der Wäihler vertrauen können. Das MU:
nächst einmal als Basıs TT Rechtfertigung christlichen Parte1 Sanz klar SC111.

Das ı1ST das programmatische und urch jeden Versuch, diesen fundamenta-
len Grundbestand verwischen; die christliche Parte1ı M1ITt Sicherheit ı1NS$

7 ielicht
Natürlich PrOVOZIErL dieser Ausgangspunkt sofort den Einwand ob enn

Ernst für Ööftentliches Leben der Bundesrepublik Deutschland die Lehre
Kirche verbindlich gemacht werden könne un ob CIÄG politische Parteı S1IC

verwirklichen anstreben dürfe Das besondere Mißtrauen richtet siıch dabei
die katholische Kırche allerdings, INan muß das einmal M1 aller Oftenheit
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D O Z;;m 3 led d'er cbmtlzcben _(Pz;rte.i> )  un(i Entschiedenheit sagén, z’tuf Grund eines beinahe einfältigen Mißverständnis-  ses, das ebensosehr auf Unkenntnis wie auf Oberflächlichkeit der Betrachtung be-  ruht. Zunächst: In Rede steht hier überhaupt nur ein Teil dessen, was die Kirche  mit dem Anspruch gewissensmäßiger Bindung ihrer Gläubigen an Geboten und  Verboten, an Maßstäben und Wertungen expliziert, nämlich die Grundsätze für  die rechte Ordnung des menschlichen Zusammenlebens im Staat und innerhalb der  Völkergemeinschaft. Innerhalb dieses Ausschnitts aus dem Lehrgut der Kirche ist  sodann füglich zu unterscheiden zwischen Sätzen, die in einem noch zu erörternden  Sinn absolute Geltung beanspruchen, Forderungen, deren Gültigkeit abhängt von  wandelbaren Prämissen, und Außerungen kirchlicher Amtsträger zu konkreten  Situationen, die sich der gläubige Christ, unbeschadet dessen, daß sie selbst inner-  halb der Kirche kontrovers sein könnep, kraft der Autorität und Sachkunde der  Sprecher zu eigen machen wird.  Was die Kirche an allgemeinen Ordnungsgrundsätzen fordert, stellt sich schließ-  lich keineswegs als die Fülle der sittlichen Forderungen und Anstrengungen dar,  deren Erfüllung die Kirche von ihren Gläubigen erwartet, sondern ist nicht mehr  und nicht weniger als die Konkretisierung einer auch der Kirche vorgegebenen all-  gemeinen objektiven Wertordnung, die sich ablesen 1läßt an der natürlichen Seins-  ordnung, zu der zentral die Konstante „Mensch“ gehört, — Mensch, der nicht erst  von der Theologie, sondern von der Anthropologie, der Medizin, der Sprach- und  Geschichtswissenschaft, der Soziologie und der Philosophie als das auf die Gemein-  schaft angewiesene leiblich-geistig-sittliche Wesen mit Freiheit, Verantwortung,  Wille, Vernunft und Gewissen erwiesen worden ist. Aus jener objektiven Wert-  ordnung entnimmt die Kirche die Gebote und Verbote, Maßstäbe und Wertungen;  sie sind für jedermann verbindlich, nicht weil die Kirche sie „dekretiert“, sondern  weil die Logik der Tatsachen es verlangt. Naturrecht — denn darum allein handelt  es sich — ist also keineswegs eine Offenbarung des Glaubens oder etwas spezifisch  Christliches oder gar die Forderunge einer Konfession. Es setzt nur, weil zur Seins-  ordnung gehörig, die Anerkenntnis der Existenz eines persönlichen Gottes voraus.  Und es erhält im Lichte des Christentums größere Transparenz. Die Kirche kann  also ihm gegenüber nicht mehr als sein Anwalt sein! Eine christliche Partei nimmt,  wenn sie diesen Namen beansprucht, nicht mehr als diese Wahrheiten programma-  tisch auf; sie bindet sich allerdings auch für ihre Arbeit, für ihre Ziele und für die  Wege nach diesen Zielen an diese Wahrheiten ohne jeden auch noch so geringen  Abstrich. . .  Eine christliche Partei in Deutschland, in der evangelische und katholische Chri-  sten zusammenarbeiten, hat in diesem Punkt ihre spezifische Schwierigkeit. Gott  sei Dank gibt es, ungeachtet mancher Verschiedenheit in der Formulierung und in  der Ausdrucksweise, eine Menge sehr präziser Wahrheiten, Wertungen, Maßstäbe  und im Gewissen verpflichtender Normen für das Leben des einzelnen in der Ge-  1  ’13 Stimmen 17153D O Z;;m 3 led d'er cbmtlzcben _(Pz;rte.i> )  un(i Entschiedenheit sagén, z’tuf Grund eines beinahe einfältigen Mißverständnis-  ses, das ebensosehr auf Unkenntnis wie auf Oberflächlichkeit der Betrachtung be-  ruht. Zunächst: In Rede steht hier überhaupt nur ein Teil dessen, was die Kirche  mit dem Anspruch gewissensmäßiger Bindung ihrer Gläubigen an Geboten und  Verboten, an Maßstäben und Wertungen expliziert, nämlich die Grundsätze für  die rechte Ordnung des menschlichen Zusammenlebens im Staat und innerhalb der  Völkergemeinschaft. Innerhalb dieses Ausschnitts aus dem Lehrgut der Kirche ist  sodann füglich zu unterscheiden zwischen Sätzen, die in einem noch zu erörternden  Sinn absolute Geltung beanspruchen, Forderungen, deren Gültigkeit abhängt von  wandelbaren Prämissen, und Außerungen kirchlicher Amtsträger zu konkreten  Situationen, die sich der gläubige Christ, unbeschadet dessen, daß sie selbst inner-  halb der Kirche kontrovers sein könnep, kraft der Autorität und Sachkunde der  Sprecher zu eigen machen wird.  Was die Kirche an allgemeinen Ordnungsgrundsätzen fordert, stellt sich schließ-  lich keineswegs als die Fülle der sittlichen Forderungen und Anstrengungen dar,  deren Erfüllung die Kirche von ihren Gläubigen erwartet, sondern ist nicht mehr  und nicht weniger als die Konkretisierung einer auch der Kirche vorgegebenen all-  gemeinen objektiven Wertordnung, die sich ablesen 1läßt an der natürlichen Seins-  ordnung, zu der zentral die Konstante „Mensch“ gehört, — Mensch, der nicht erst  von der Theologie, sondern von der Anthropologie, der Medizin, der Sprach- und  Geschichtswissenschaft, der Soziologie und der Philosophie als das auf die Gemein-  schaft angewiesene leiblich-geistig-sittliche Wesen mit Freiheit, Verantwortung,  Wille, Vernunft und Gewissen erwiesen worden ist. Aus jener objektiven Wert-  ordnung entnimmt die Kirche die Gebote und Verbote, Maßstäbe und Wertungen;  sie sind für jedermann verbindlich, nicht weil die Kirche sie „dekretiert“, sondern  weil die Logik der Tatsachen es verlangt. Naturrecht — denn darum allein handelt  es sich — ist also keineswegs eine Offenbarung des Glaubens oder etwas spezifisch  Christliches oder gar die Forderunge einer Konfession. Es setzt nur, weil zur Seins-  ordnung gehörig, die Anerkenntnis der Existenz eines persönlichen Gottes voraus.  Und es erhält im Lichte des Christentums größere Transparenz. Die Kirche kann  also ihm gegenüber nicht mehr als sein Anwalt sein! Eine christliche Partei nimmt,  wenn sie diesen Namen beansprucht, nicht mehr als diese Wahrheiten programma-  tisch auf; sie bindet sich allerdings auch für ihre Arbeit, für ihre Ziele und für die  Wege nach diesen Zielen an diese Wahrheiten ohne jeden auch noch so geringen  Abstrich. . .  Eine christliche Partei in Deutschland, in der evangelische und katholische Chri-  sten zusammenarbeiten, hat in diesem Punkt ihre spezifische Schwierigkeit. Gott  sei Dank gibt es, ungeachtet mancher Verschiedenheit in der Formulierung und in  der Ausdrucksweise, eine Menge sehr präziser Wahrheiten, Wertungen, Maßstäbe  und im Gewissen verpflichtender Normen für das Leben des einzelnen in der Ge-  1  ’13 Stimmen 17153
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und Entschiedenheit sagén, auf Grund e1nes beinahe einfältigen Mißverständnis-
SCS das ebensosehr auf Unkenntnis WwW1e auf Oberflächlichkeit der Betrachtung be-
ruht. Zunächst: In ede steht 1er überhaupt NUF ein eıl dessen, W 4s die Kirche
mit dem Anspruch gewissensmäfßsiger Bindung ıhrer Gläubigen Geboten un
Verboten, an Maßstäben un Wertungen expliziert, nämlich die Grundsätze für
die rechte Ordnung des menschlichen Zusammenlebens ım Staat und innerhalb der
Völkergemeinschaft. Innerhalb dieses Ausschnitts Aaus dem Lehrgut der Kirche 1St
sodann füglich unterscheiden zwischen Sätzen, die 1ın einem noch erörternden
Sınn absolute Geltung beanspruchen, Forderungen, deren Gültigkeit abhängt VO  -

wandelbaren Prämıissen, und Außerungen kirchlicher Amtsträger konkreten
Sıtuationen, die siıch der yläubige Christ, unbeschadet dessen, daß s1ie selbst ınner-
halb der Kirche kontrovers seın könnep, kraft der Autorität und Sachkunde der
Sprecher eigen machen WI1rd.

Was die Kiırche allgemeinen Ordnungsgrundsätzen fordert, stellt siıch schliefß-
lıch keineswegs als die Fülle der sittlichen Forderungen und Anstrengungen dar,
deren Erfüllung die Kırche VO  a} ıhren Gläubigen erwartet, sondern 1St ıcht mehr
und ıcht wenıger als die Konkretisierung einer auch der Kıiırche vorgegebenen all-
gemeıinen objektiven Wertordnung, die siıch ablesen 1äßt der natürlichen Se1ns-
ordnung, der zentral die Konstante „Mensch“ gehört, Mensch, der icht erst

VOTN der Theologıie, sondern VON der Anthropologie, der Medizın, der Sprach- und
Geschichtswissenschaft, der Soziologıe un der Philosophie als das auf die Geme1in-
schaft angewl1esene Jeiblich-geistig-sittliche Wesen MI1t Freiheıit, Verantwortung,
Wiılle, Vernunft und Gewissen erwıesen worden ISEt. Aus jener objektiven Wert-

ordnung entnımmt die Kirche die Gebote un Verbote, Ma£ßstäbe und Wertungen;
sie sind für jedermann verbindlich, iıcht weil die Kirche S$1e „dekretiert“, sondern
weıl die Logık der Tatsachen es verlangt. Naturrecht enn darum allein handelt
0S S1. 1St also keineswegs eine Offenbarung des Glaubens der eLWwaAas spezifisch
Christliches der ga die Forderunge eıner Konfession. Es NUur, weiıl ZUF Se1ns-

ordnung gehör1g, die Anerkenntnis der Existenz eines persönlıchen Gottes VOTraus,.

Und CS erhält 1mM Lichte des Christentums größere Transparenz. Die Kirche annn
also ıhm gegenüber ıcht mehr als sein Anwalt sein! ine cQhristliche Parte1 nımmt,
wenn S1e diesen Namen beansprucht, iıcht mehr als diese Wahrheiten rFrOgramma-
tisch auf; S1C bindet sich allerdings auch für ıhre Arbeıt, für ıhre Ziele und für die

Wege nach diesen Zielen diese Wahrheiten ohne jeden auch och geringen
Abstrich.

Eıne christliche Parteı in Deutschland, 1in der evangelische und katholische Chri-
Sten zusammenarbeiten, hat 1ın diesem Punkt ıhre spezifische Schwierigkeit. (5Oftf
se1l ank x1ibt CS ungeachtet mancher Verschiedenheit in der Formulierung und in
der Ausdrucksweise, eine enge sehr präziser Wahrheiten, Wertungen, Ma{stäbe
un 1im Gewiıssen verpflichtender Normen für das Leben des einzelnen 1in der (S€==
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meinschaft un für das Leben der Gemeinschaft, die mit demselben Inhalt von den
cQhristlichen Konfessionen gemeınsam vertreten werden. Sie bilden eine tragfähige
geistige Plattform für die gemeinsame politische Arbeit der Christen 1n einer christ-
lıchen Parteı. ber 6S ware völlig falsch, auf dieses (Gemeinsame die „christlichen
Grundsätze“ reduzıeren, die für eine christliche Parte1 bei uns bedeutsam sein
mussen. Das ware der Anfang jener vorhın abgelehnten Verwaässerung cQhristlicher
Grundsätze einer christlich-humanitären Ethik, deren Inhalt un Verbindlich-
eıit 1m Grund die Gesellschaft selbst bestimmen beansprucht. Eıine christliche
Parteı MUu 6S aushalten, wahrhaftig aushalten und bejahen, da{%ß 1ın ]6 die volle,
die Wahrheit der Kirchen MI1t allen ıhren Konsequenzen für die Gestaltung
der gemeinsamen Ordnung vertreten WI1Ird,. Das ilt für die spezifisch evangelische
Ausprägung eines Grundsatzes ebenso W 1e€e für die spezifisch katholische Ausprä-
gung eines Grundsatzes. Es gibt also 1n dieser christlichen Parte1i weder nach der
einen noch nach der anderen Seite einen Anspruch auf den Verzicht auf einen eıl
der Wahrheit der gemeinsamen Arbeit willen; 1mM Gegenteıil, es xibt einen An-
spruch der 1in dieser christlichen Parte1 verantwortlich tätigen evangelischen und
katholischen Christen gerade darauf, auch die christlichen Posıitionen vertireten

und verteidigen, in denen sıch die Lehren der Kirchen unterscheiden, un eiınen
Anspruch darauf, daß diese Auffassungen wechselseitig 24 werden.
Das heißt AaUS der Sicht des katholischen Christen un Entsprechendes oilt selbst-
verständlich für die Posıtion des evangelıschen Christen — * Der katholische Politi-
ker in einer christlichen Parte1 hat die Freiheit und das Recht, Umständen
die Pflicht, sich ZUT Begründung seiner politischen Auffassung und Stellungnahme
ausdrücklich auf die Gebote des Sıttengesetzes, w1e s1e das kirchliche Lehramt 1m
einzelnen entfaltet hat, auf die Normen des Naturrechts un auf die Forderungen
der katholischen Sozijallehre beziehen; daran annn ıhn keine Parteidisziplin
hindern, dem gegenüber 1St in einer christlichen Parteı weder Unbehagen och Ver-
legenheit noch irgendein Vorbehalt Platz Man braucht zewi1ß ıcht diese innere
Verpflichtung aut seine katholischen oder evangelischen Grundsätze W1e die Or-
denssterne un Schulterbänder der Dıplomaten und derer, die sich datür halten,
be1 jeder Gelegenheit ZUr Schau Lragen. Mır scheint aber, da{f es grundsätzliche
Debatten 1n den politischen Auseinandersetzungen gegeben hat und künftig geben
wird, in denen Nan den Rückgriff auf diesen etzten Maüstab un autf 1ese grund-
legenden sittlichen Gebote und Forderungen schmerzlich verm1ıssen muß Eıine
christliche Parteı, die 1n ihrer Praxıs darauf Zzut w1e ganz verzichtet, stellt die
Berechtigung ıhrer Namensführung 1n den Augen der Oftentlichkeit ebenfalls 1n
Frage. Auch das gehört dem, W 4s für die FExıistenz einer christlichen Parteı in
Deutschland lebensnotwendig 1St.

Ist dann, WIT:  d INnan fragen, in einer christlichen Parte1 NUur Raum für gläubige
evangelische un katholische Christen? Un mufß ıcht eine christliche Partel,;
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als Partei möglichst Wählerkreise anzuziehen, christliches Programm
miniımalisieren und das SC1IN, W as INnNan gemeinhın ıberal nennt?

Die Antwort auf diese Fragen wırd sofort klar werden, WEn iINan Augen-
blick überlegt WI1Ie sich enn die eben dargelegte Grundposıition christlichen
Parteı auswirkt auf die Methode un: die Art ihrer Politik. „Katholische Politik“
wıiıederum ein Beispiel das 1er stellvertretend steht auch für evangelische, Z.U1a-

listische der ıberale Politik Läfßt sich ja ıcht machen eintfach Heran-
ziehung und ausschließlichen Anwendung Systems des Naturrechts und der
Forderungen der katholischen Soziallehre. Diesen Eindruck erweckt ZW ar gEINC
eiNEe billıze Polemik die Berechtigung katholischen Politik nıchtsdesto-
WECN1ISCI 1ST 1ese Vorstellung AlLV.,. Zunächst hat der Politik der Sachverstand
das Wort Auch die katholische Politik benötigt die gründliche Kenntnis der Er-
gebnisse Disziplinen, die sıch MT der Erforschung der Verhältnisse und Jars
sammenhänge unseres gesellschaftlichen Lebens beschäftigen. S1e benötigt natürlich
den Soziologen, den Naturwissenschaftler, den Mediziner, den Volkswirtschaftler,
den Juristen, den Fınanz- und Militärexperten und den Kenner der Außenpolitik
us  < Und auf dieses Sachwissen, Abwägung der verschiedenen sach-
lıchen Gesichtspunkte und renzen Rücksicht auf Überlegun-
SCH der Zweckmäßigkeit, insbesondere auch Einkalkulierung Rısı-
ken, wırd sich innerhalb katholischen Politik mehr als 1Ur e1iNEC Lösung
des konkreten politischen Problems anbieten Das Entscheidende katholi-
schen Politik 1STt da{fß S1ie den Sachverstand ıcht absolut da{ß S51C ıh vielmehr

Dienst 109 Katholische Politik 1ST ıcht bereit alles, W 4S den CN-
Verhältnissen nach dem Stand unseres Sachwissens erreichbar 1ST, als Fol-

SCTUNS daraus nachgewiesen werden annn un dem Gesichtspunkt der Nütz-
ichkeit wünschbar IST, verwirklichen der seiner Verwirklichung ZU-

wirken.
Hıer zibt 6S für die katholische Polıitik Grenzen: Für SI6 katholische Politik

oibt eine unverrückbare Wertordnung, Aus der sich CIN15C zentrale Zielpunkte
ihres politischen Bemühens ergeben. Politische Bemühungen, die die en-

Rıchtung gehen, wird S1C ablehnen Insofern WIr  d S1IC sich ıcht damıt be-
gNugenN, darauf sehen, daß C1iNC konkrete politische Entscheidung siıch sach-
gerecht getroffen wird sondern S1C auch darautfhin prüfen, ob S1IC nach ıhren Aus-
wirkungen Blick auf JeENEC zentralen Zielpunkte iıhrer Politik POS1ULV oder NC:
LV bewerten 1SE. Und anderseits 1bt es Sanz konkrete polıtische Entscheidun-
SCNH, die für Ceine katholische Politik schlechthin unvertretbar S1n. weiıl und 1NSO-

fern S1IC striktem Widerspruch stehen elementaren Verbotsnormen des Natur-
rechts. Innerhalb der christlichen Parteı, der katholische und evangelısche hri-
sten zusammenarbeıiten, hat WI1IC iıch eben NUr andeuten 11l der letzte Satz
Verbindung MIit dem vorhin aufgestellten Prinzıp eIHE wichtige Konsequenz Sıie
darf als Parte1i auch iıhrer Fraktion sölchen dem Naturrecht strikt
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widersprechenden politischen Entscheidung auch annn nıcht ıhre Zustimmung
geben, WEeNN S1C nach dem Verständnis des evangelischen Christen tolerabel WAare.

Das verlangt Ernstnehmen Gewissensfrage, die innerhalb der christ-
lichen Parteı eıl ıhrer Mitglieder bedrücken würde Um diesem Punkt
eın Mißverständnıis aufkommen lassen, das heißt nıcht daß den nichtkatholi-
schen Abgeordneten un Funktionären innerhalb der christlichen Parteı angeson-
1815401 würde sich die Auffassung ıhrer katholischen Kollegen machen,
sondern NUur, daß S1C AUuUS Rücksicht aut die Gewissensbelastung ihrer katholischen
Kollegen davon absehen, die Parteı un ıhre remıen auf C1iNe für S1C, den icht-
katholischen eıl tolerable Entscheidung festzulegen.

Das Ergebnis dieser Überlegung 1ST also Di1e Methode christlichen Parteı,
Politik machen, der Weg, auf dem S1C politischen Stellungnahmen, politi-
schen Entschlüssen, politischen Entscheidungen gelangt, unterscheidet sıch
nächst einmal überhaupt iıcht VO  - der Art WI1IEC anderswo vernünftigen
Menschen Politik gemacht wird Beschränkt 1ST die Betätigungsfreiheıit der christ-
lıchen Parteı 1U insofern, als S1IC erstens für sich un für die ihrem Namen un

ıhrem Auftrag Handelnden be1 jedem procedere auf Mittel un Wege verzich-
tet die unverträglich MT den Geboten des qcQhristlichen Sıttengesetzes sind
insofern, als S1Ee all ıhrem politischen Handeln die christliche Wertordnung
Auge behält un bemüht leibt, ıhre konkreten politischen Entscheidungen daran

JerEeN; un driıttens insofern, als S1IC absolut nl  chts toleriert nıchts akzep-
politischer Stellungnahme un politischer Entscheidung, W 4s evıdent

vereinbar 1STt MI den elementaren Verbotsnormen des Naturrechts. Im übrigen
erhält die Politik christlichen Partei dadurch sichtbaren pOosıtıven Arı
7eNt da{fßs S1C bestrebt sein wird Rahmen des Möglichen christliche VWerte un
christliche Grundsätze Leben der Gesellschaft tördern. S1e könnte sıch
sätzlıch VvVvon jeder anderen Parteı unterscheiden, WEeNn ıhr der Art,; der
ıhre kleinen un großen Exponenten untereinander und MI1 anderen umgehen,
nd ı der Art. WI1C sS1e ıhre Aufgaben anpackt un lösen S1 bemüht die
christliche Carıtas Jlebendig und sichtbar W ATC.,

Eıne Politik auf der Basıs un dem Rahmen, WI1IC ıch beıides eben versucht
habe skizzieren, annn oftenbar auch CINCI, der für Person nıcht gläubiger
Christ 1ST für Zut un richtig, ınsbesondere für die Gemeinschaftsordnung ZUtrFag-
lich und ZUrLr Sicherung Entartungen des öftentlichen Lebens der SC-
fährliche politische Entwicklungen für halten Wer aus solchen Grün-
den bereit IST, diese christliche Parteı unferstiutzen und sıch die Selbstbeschrän-
kung aufzuerlegen, dıe sıch aus der dargestellten Eıgenart christlichen Parteı
erg1bt, tür dessen Mitarbeıt A1s Abgeordneter, als Politiker, als Funktionär USW.

1ST Raum christlichen Parte1 Er 1ST da nıcht 1LLULTE geduldet sondern nach
dem Ma{i seinNner Tüchtigkeit willkommen Niemand verlangt der VOon

ihm, dafß für Person Aus katholischem oder evangelischem Glaubensgut
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heraus argumentiert. So W’f:ithfliig und großzügig darf allerdings'eine e l
Parteı nach meınem Verständnis der Dınge icht se1n, da{ß s1e in den Reihen iıhrer
Vertreter un Mitarbeiter Politiker duldet, die für siıch 1ın Anspruch nehmen, daß
für S1e jene Basıs un jefier Rahmen für die Politik einer christlichen Parteı ıcht
verbindlich se1l und die sıch dazu wissentlich in Widerspruch setzen.

Und W as NUun die Anziehungskraft einer cQhristlichen Parteı auf die Wähler —-

langt, ann S16e, W1e es scheint, keinestalls dadurch gyesteigert werden, daß 111a  e} seın
christliches Programm, WECNN INnan e5s5 ernsthaft besitzt, versteckt, da{flß INan von den
christlichen Grundsätzen Abstriche macht und sıch „auch ıberal“ gebärdet. Sehen
WIr VO den Wählern ab, die die christliche Parteı aus christlicher Verantwortung
wählen, die s1ie wählen, weıl S1e mi1ıt den Grundsätzen un Zielen dieser Parte1
einiggehen, hängt der Zulauf der Wähler Zanz chlicht un einfach davon ab,
ob 1n iıhren Augen die Parte1 eine Zute der schlechte Polıitik gemacht At. Auch die
christliche Parte1 wächst der schrumpft Je nach ıhren Leistungen. Ohne Zweitel
wird sıch eine gyute un erfolgreiche Politik eichter Mi1t als ohne christliche rund-
satze machen lassen! Davon abgesehen: Eıne christliche Parteı annn gerade be1
dem relig1Öös ıcht gebundenen, sittlichen Ansprüchen gegenüber iındıfterenten und
skeptischen Wählervolk 1Ur gewınnen, Wenn Ss1e 1n allem und jedem, W as sı1e CUC,
Ernst macht m1t ihren christlichen Grundsätzen. Eın ausbackenes Beispiel beweist
das Warum bevorzugen enn alle, die VO  - Kirche un kirchlicher Lehre
nıchts W1ssen wollen, die Morbiden un: Dekadenten, die Bussinessmen und 1e
Manager, die Radikalinski un die Leichtsinnigen, die Hickachtelosen und platten
Wirtschaftswundermaterialisten, kırchliche Krankenanstalten, jedenfalls Häuser,
1ın denen unäere Ordensschwestern, 1n denen Diakonissen pflegen? Woher kommt,
weıit ber den katholischen Volksteil hinaus, das Interesse d klösterlichen Er-
zıehungsanstalten un Schulen? Es hat sich eben herumgesprochen, da{fß diese Eın-
richtungen vertrauenswürdig sind, daß INa  e} in iıhnen Zut aufgehoben 1st, dafß mMan

sıch auf S1€e verlassen kann, weil iıhre christlichen Grundsätze, an die S1e sıch gebun-
den fühlen, iıhnen ıcht erlauben, jemandem unrecht zu tunN, iıhnen 1im Gegenteil
aufgeben, jedem, gleich woher komme, eın Höchstmaß Sorge, Pflege, Förde-
rung zutel werden lassen. Eıne christliche Parte1 wiırd in derselben Weıse VCI-

trauenswürdig, WENN man sıch darauf verlassen kann, da{( S1e, weıl s1e re Grund-
satze nımmt, jedermann gegenüber un: in jeder Situation recht tut, alle mit
demselben Ma{(stab mı1ßtun nıcht dem Gegner vorenthält, W 45 ıhm 1n gleicher Weıse
WI1e dem Freund gebührt. Eıne solche Partei gibt ein Höchstmafß VO  $ Garantıe,
daß auch der Andersdenkende, da{flß auch die schwache Gruppe, da{ß auch die Mın-
derheit in den Genuß der Freiheiten, Rechtswohltaten, Förderungsmafßnahmen
und des effektiven Schutzes des Gemeinwesens kommt. Mır scheint, dafß ecsh4lb
eine christliche Parteıi attraktıver wird, Je überzeugender S1e 1in Ireue
ihren Q iehchen Grundsätzen wirkt. Das heißt natürlich nıcht, dafß ıch

Würde‚- ın einer christlichen Parte1 selen die Politiker präsumptiv bessere Menschen
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Will;

als ä.ndefswo. Mitnichten! Auch s$1e mächen . Féhler‚ erliegen Irrtümern, pflegen
liebevoll ihre Schwächen und benehmen sich gelegentlich unverantwortlich, aber
S1e tun 65 1m Zweifel mMit schlechtem Gewiıssen; und iNnan darf erwarten, daß korri-
giert wird, W a4s daraus aın Schaden,' Nachteil, Ungerechtigkeit für dritte oder für
die Gemeiinschaft entstanden 1St. Dıie christliche Partei, w1e S1e seın soll; wiırd also
yew1ß nıcht r120r0s gegenüber ihren un ıhrer Politiker Unvollkommenheıiten se1n,
aber s1e annn icht Auffassungen, Haltungen, Mißgriffe 1n ıhrem Lager, die einen
permanenten Defekt offenbaren, MT dem Mantel christlicher Liebe zudecken: S1e
wiırd sıch ıch übertreibe ıhrer Sünden ıcht MI1It recher Stirn rühmen, auch
ıcht iın der orm einer unaufrichtigen Heuchelei,; und s1ie WIr:  d ıcht vermessen

se1n anzunehmen, CS bedürfe iın iıhr keiner Anstrengungen mehr, weil bei ıhr alles
schon auts beste bestellt sel. Auch SOWeIlt solche höchst bedenklichen Anzeichen
sichtbar werden sollten, mu{ Man S1e noch nıcht verloren gében. Sıe wird reilich
voNn innen her, allein A2UuS der raft ıhres Apparates und ihrer Funktionäre, S1C}
aum mehr restaurieren können. In solcher Sıtuation hängt ann alles VO  3 der
Aktivität der christlichen Wähler, Von der Aktıivıtät der Christen iınnerhalb der
Partej 210 Sıe werden sich ıhre Kandıiıdaten für die Delegiertenkonferenzen
und für die Wahlen kümmern mussen, s$1e rechtzeitig auf die dargelegten Grund-
sätze einer christlichen Parteı festlegen un s1e als gewählte Abgeordnete unab-
Jässig aın die Einlösung ıhrer Versprechen erinnern mussen. Am nde ebt eben
eine christliche Parte1 1n der Demokratie AauUus der raft und der Entschlossenheit,
Aus dem politischen Wırken un der Verantwortung des christlichen Volkes für
seine Partei! Der Christ WIr siıch WAar nıemals kritiklos mIit allem Tun der christ-
lichen Parte1 iıdentihizieren können; dessen ungeachtet tragt aber die Verantwor-
tung iın der Demokratie zumal eine Verantwortung, die cht DC-
NOMMEN werden ann daß die christliche Parte1ı sich selbst Lreu. bleibe un ihre
notwendige Aufgabe Vinnerhalb unserer Gesellschaft erfülle.

Und damıt 1St das Stichwort gefallen für eine letzte kurze Bemerkung ZUrr Er-
scheinung einer christlichen Parteı: Ihr Verhältnis den übrigen Parteiıen un
den anderen gesellschaftlichen Gruppierungen innerhalb des Volkes: Sıe, die sıch
selbst un Streng Werte und Ma((ßstäbe gebunden hat, s16e, die Verant-
wortung (wıe alle Parteıen) iıcht NUur VOLr un für S1 sondern für das Ganze
tragt, zwingt niıemand ıhre Aufassungen, ıhre Ma£ßstäbe, ıhre Entscheidungen auf.
Im Verhältnis den anderen, Wenn diese Abkürzung erlaubt ist, steht iıhr ber
allem der Respekt VOL der Freiheit, geht S1e AUuUs VO  3 der freien Konkurrenz auf
gleichem Fuße, akzeptiert s1ıe gleiches Recht und gleichen Status für sich un für
die anderen. Im politischen Meinungskampf oilt auch für s16e, daß icht Zwang,
Autorität un Gehorsam, sondern die Überzeugungskraft der Argumente un des
Beispiels den Ausschlag geben sollen, nımmt S1e den gegnerischen Standpunkt ernst,
W1e€e S1e wartet, da{fß der ıhre Mwird, sucht S1Ee 1n Fragen des öftfent-
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lichenWohles Zusammenarbeit und schl eßt S1e, 6S das Gesamt
interesse des Volkes verlangt, Kompromisse, solange icht ZUgEMULEL wird,
schlechthin Verbotenes nzuerkennen der tolerieren. Um s Sanz deutlich un
drastisch Selbst wenn S1C; die christliche Parteı, auf C1HA6 ent-

sprechende Mehrheit 4711 imstande WAarc, könnte S1C, ohne ıhre Grundsätze aut-
zugeben der Minderheit weder die Gleichheit VOL dem Gesetz och die Freiheit,
noch den Schutz der staatlichen Organe, insbesondere nıcht die uneingeschränkte
Freiheıit des Gewi1ssens entziehen. Mehr noch Sıe muß wenn S1e sich als christliche
Parte1ı nıcht selbst aufgeben 111 gerade diesem Fall dem Andersdenkenden
un den MItTt ıhr konkurrierenden Gruppen Cin Höchstmaß Gerechtigkeit, Sicher-
eit un Freiheit gyarantıeren.

Simon Bolivar
FErnst Gerhard Jacob

Aus Anlaß der 100 Wiederkehr des Todestages VOon Simön Bolivar Jahre 1930
erklärte der Genter Völkerbund ı fejerlichen Sıtzung, daß dieser aufgehört
habe, NUur der amerikanischen Geschichte anzugehören. Er se1l das Pantheon der

Menschheit eın  ( als der ersten Propheten weltum-
spannenden Lıga. „Und WIL alle beanspruchen MmMIt Stolz als Eıgentum die
Tradıtion der Freiheıit, des Friedens un der Gerechtigkeıit, die uns SC1NECIM

Edelmut als Vermächtnis hinterließ.
Der Befreier Südamerikas, Libertador, WIC SeIt SC1NEeTr siegreichen Schlacht

be] Araure fortan geNANNT wurde erblickte Juli 1783 (Caracası
der Hauptstadt VO Venezuela, das Licht der Welt Er WAar der Sprofß der
vornehmsten und reichsten kreolischen Aristokratenfamıilien, die ihren rsprung

Baskenlande hatte. Söhne A4aUus dem Geschlecht der Bolivar öftent-
lichen Ämtern un Gerichtswesen Auch der katholischen Kirche hatten
S1C gedient un ıhr zroße Stiftungen gemacht. Bolivars un bester B10-
graph Gerhard Masur schreibt über Bolivars Anlagen, daß ihnen baskische
Härte un Zähigkeit durch tropisches Blut leichter, feuriger un sinnlicher wurden.
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